
3. Satzung zur Änderung der Satzung für die Grünanlagen und Freizeitflächen der 
Stadt Schwabach (GrünAnlS) 

 
vom  

 
 
Die Stadt Schwabach erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Absatz 2 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch Art. 17a Abs. 
2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 335) folgende Satzung zur Änderung der 
Satzung für die Grünanlagen und Freizeitflächen der Stadt Schwabach: 

 
 

Art. 1 
 
 
In § 2 Absatz 2 wird der Begriff „, Pergolenplatz in der Südlichen Mauerstraße“ nach dem 
Begriff “Quartiersplatz an der Spalter Straße“ eingefügt. 
 
 

 
Art. 2 

 
Diese Satzung tritt am 1.August 2017 in Kraft. 
 
Schwabach,  
 
 
 
Thürauf 
Oberbürgermeister 
 


